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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Ständerat trat ohne Begeisterung auf die Vorlage ein. Im Detail brachte er dann im
Sinn von mehr Flexibilität und grösserer Opfersymmetrie einige nicht unwesentliche
Korrekturen an. Oppositionslos wurden lediglich die gelockerten Tarifbeschränkungen
im stationären Bereich angenommen. Im ambulanten Sektor gab die kleine Kammer
vorerst einem Modell den Vorzug, welches im Gegensatz zum Vorschlag des
Bundesrates bereits 1993 Tariferhöhungen für jene Leistungserbringer zulassen wollte,
welche seit 1990 keine Erhöhung des Taxpunktwertes vorgenommen haben. Durch
einen Rückkommensantrag Coutau (lp, GE) in letzter Minute wurden die Ärzte dann
noch milder behandelt: statt für den einjährigen Tarifstopp mit grosszügiger
Ausnahmeregelung stimmte der Ständerat nun einer generellen Erhöhung der Preise
und Tarife im ambulanten Sektor zu, es sei denn, die Kosten würden damit mehr als ein
Drittel über die allgemeine Teuerung ansteigen. Ein Antrag Onken (sp, TG), die
Krankenkassen zum Abschluss besonderer Tarifverträge mit kostengünstig arbeitenden
Arzten zu ermächtigen, wurde mit deutlichem Mehr abgelehnt. Die Plafonierung der
kantonalen Richtprämien schliesslich wurde nur unter der Bedingung angenommen,
dass das gesetzliche Minimum der Reserven der Kassen ausdrücklich garantiert bleibt.

Vermehrt wollte die kleine Kammer hingegen die Patienten in die Pflicht nehmen.
Gegen den erbitterten Widerstand von Onken (sp, TG) und Roth (cvp, JU), welche die
ebenso entschiedene Unterstützung von Bundesrat Cotti fanden, führte der Rat eine
Franchise von 10 Fr. pro Tag für die stationäre Behandlung ein. Unbestritten blieb
dagegen die Beschränkung der Gesamtfranchise auf 500 Fr. im Jahr. Von der
Kostenbeteiligung im Spital ausgenommen wurden auf Antrag Schmid (cvp, AI) neben
den Kindern und den Chronischkranken auch die Frauen im Wochenbett. Keine
Opposition erwuchs auch dem Kommissionsantrag, dass Krankenkassen in der
Krankenpflege-Grundversicherung nur noch die Pflichtleistungen übernehmen müssen.
Mit deutlichem Mehr beschränkte der Rat die Grundversicherung zudem auf
Medikamente, die in der Arzneimittel- oder Spezialitätenliste figurieren. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1992
MARIANNE BENTELI

Aus der Entwicklung der Umsatzzahlen in Arztpraxen und Apotheken schloss der
schweizerische Apothekerverein, dass Ärzte und Ärztinnen vermehrt Medikamente in
Selbstdispensation verkaufen, um so die Ausfälle auszugleichen, die ihnen auf
Tarifebene durch den dringlichen Bundesbeschluss gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung entstehen. Die Apotheker appellierten deshalb an die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, im revidierten Krankenversicherungsgesetz
die Selbstdispensation rigoros einzuschränken und eine entsprechende
Bundeskompetenz einzuführen. Diese war im bundesrätlichen Vorschlag enthalten
gewesen, im Ständerat jedoch zugunsten der Kantonshoheit aus der Vorlage gekippt
worden. Der Nationalrat kehrte wieder zum Entwurf des Bundesrates zurück, doch hielt
der Ständerat in der Differenzbereinigung an der föderalistischen Lösung fest. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Wick (cvp, BS) betreffend die Kassenpflicht von speziellen Diätetika für
Invalide mit Geburtsgebrechen, für welche nach Erreichen des 20. Altersjahrs die
Leistungen der Invalidenversicherung erlöschen, wurde auf Antrag des Bundesrates, der
auf entsprechende Kontakte zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherung und dem
Konkordat der Krankenkassen verwies, nur als Postulat angenommen. Bei der Beratung
des revidierten Krankenversicherungsgesetzes beschloss der Nationalrat, dass die
Krankenversicherung inskünftig in solchen Fällen leistungspflichtig ist. 3

MOTION
DATUM: 31.12.1993
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat nahm eine Motion Steiert (sp, FR) zur Gleichbehandlung aller
Patientinnen und Patienten beim Zugang zu Medikamenten diskussionslos an. Der
Vorstoss fordert, die Vergütung von nicht zugelassenen oder nicht auf der
Spezialitätenliste aufgeführten Medikamenten einheitlich und unabhängig vom Wohnort
der Versicherten, vom Versicherer selber und weiteren Faktoren zu regeln. 4

MOTION
DATUM: 22.03.2013
FLAVIA CARONI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 1: Änderungen im KVG (BRG 19.046)

Basierend auf dem Expertenbericht zu den kostendämpfenden Massnahmen für die
OKP präsentierte der Bundesrat im August 2019 sein erstes Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Damit sollten in neun Gesetzesänderungen
zwölf Kostendämpfungsmassnahmen umgesetzt werden. Die SGK-NR teilte das Paket in
zwei Teilpakete 1a und 1b auf. 

Im Massnahmenpaket 1a, das die weniger umstrittenen Teile des ersten
Massnahmenpakets enthielt, traf das Parlament folgende Entscheide: 
- Neu sollen die Krankenversicherungen im Tiers payant mit der Übermittlung der
Rechnungen betraut werden, nicht wie vom Bundesrat vorgesehen die
Leistungserbringenden. 
- Es wird ein Experimentierartikel geschaffen, mit dem das EDI vom KVG abweichende
Pilotprojekte bewilligen kann. Diese müssen jedoch Themenbereiche betreffen, welche
das Parlament abschliessend definiert. 
- Mussten bisher Einzelleistungstarife auf einer gesamtschweizerisch vereinbarten
einheitlichen Tarifstruktur beruhen, wurde neu für ambulante Behandlungen eine
Pflicht für eine entsprechende Tarifstruktur mit Patientenpauschalen geschaffen.
Jedoch sollten die Tarifpartner zusätzlich auch regional geltende
Patientenpauschaltarife mit regional unterschiedlichen Tarifen festlegen können. 
- Zur Erarbeitung und Pflege der Tarifstruktur bei ambulanten ärztlichen Behandlungen
sollen die Tarifpartner eine neue Organisation schaffen, wobei der Bundesrat Vorgaben
zu Form, Betrieb und Finanzierung macht und subsidiär nach einer Konsultation selbst
tätig wird, falls sich die Tarifpartner nicht einigen können. 

Im Massnahmenpaket 1b schuf das Parlament folgende neuen Regelungen: 
- Obwohl National- und Ständerat vom Bundesrat vorgeschlagene
Kostensteuerungsmassnahmen anfänglich aus der Vorlage gestrichen hatten, einigte
man sich nach einem entsprechenden Rückkommensantrag auf ein «Monitoring der
Entwicklung der Mengen, Volumen und Kosten» auf Kantons- oder Bundesebene. 
- Wie vom Bundesrat vorgeschlagen, schuf das Parlament ein Beschwerderecht der
Krankenversicherungen gegen Spitalplanungsentscheide der Kantone. 
- Abgelehnt wurde hingegen ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene
Arzneimittel. Zuerst müsse die Marktdurchdringung mit Generika erhöht werden,
forderte das Parlament.

Chronologie
Entwurf zum ersten Massnahmenpaket
Vernehmlassung
Botschaft
Aufteilung in Pakete 1a und 1b
Erstbehandlung des Pakets 1a im Nationalrat
erste Behandlung des Pakets 1a im Ständerat
Differenzbereinigung des Pakets 1a: NR, SR und NR
Schlussabstimmungen zum Paket 1a

Erstbehandlung des Pakets 1b im Nationalrat
Behandlung des Pakets 1b im Ständerat
Differenzbereinigung des Pakets 1b
Schlussabstimmungen zum Paket 1b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mesures visant à freiner la hausse des coûts – 1er volet : modification de la LAMal
(MCF 19.046)
(Traduction: Chloé Magnin) 

En se basant sur un rapport d'expert.e.s traitant des moyens pour freiner la hausse des
coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS), le Conseil fédéral a présenté, en août
2019, son premier paquet de mesures pour réduire les coûts du système de santé.
Douze mesures de maîtrise des coûts devaient ainsi être mises en œuvre dans le cadre
de neuf modifications législatives. La CSSS-CN a divisé le paquet de mesures en deux
volets, 1a et 1b. 

Dans le volet de mesures 1a, qui contient les mesures les moins controversées, le
Parlement s'est accordé sur les décisions suivantes: 
- Au système du tiers payant, les assurances-maladie seront chargées de transmettre
les factures, et non les fournisseurs de prestations comme l'avait prévu le Conseil
fédéral. 
- Un article d'expérimentation est créé, via lequel le DFI peut autoriser des projets
pilotes dérogeant à la LAMal. Ces projets doivent cependant concerner certains
domaines thématiques définis de manière définitive par le parlement. 
- Quand bien même les tarifs des prestations individuelles devaient jusqu'alors reposer
sur une structure tarifaire uniforme convenue à l'échelle nationale, il a été décidé de
créer une obligation d'établir une structure tarifaire correspondante avec des forfaits
par patient pour les traitements ambulatoires. Toutefois, les partenaires tarifaires
devront également pouvoir fixer des tarifs forfaitaires par patient valables au niveau
régional, avec des tarifs différents selon les régions. 
- Pour l'élaboration et le maintien de la structure tarifaire des traitements médicaux
ambulatoires, les partenaires tarifaires doivent créer une nouvelle organisation. Le
Conseil fédéral fixera des directives sur la forme, l'exploitation et le financement. Aussi,
il interviendra lui-même à titre subsidiaire après une consultation si les partenaires
tarifaires ne parviennent pas à s'entendre. 

Dans le volet de mesures 1b, le parlement a élaboré les réglementations suivantes: 
- Bien que le Conseil national et le Conseil des Etats aient, en premier lieu, supprimé du
projet les dispositions avancées par le Conseil fédéral concernant la gestion des coûts,
ils se sont accordés, après une nouvelle proposition, pour un «monitoring de
l'évolution des quantités, des volumes et des coûts» au niveau cantonal ou fédéral. 
- Comme proposé par le Conseil fédéral, le parlement a créé un droit de recours des
assurances-maladie contre les décisions de planification hospitalière cantonale. 
- En revanche, un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a
expiré a été rejeté. Le parlement a soutenu qu'en premier lieu, les génériques devaient
gagner en importance sur le marché.

Chronologie
Projet du premier volet de mesures
Processus de consultation
Message
Répartition entre les volets 1a et 1b
Premier examen du volet 1a au Conseil national
Premier examen du volet 1a au Conseil des Etats
Procédure d'élimination des divergences du volet 1a: CN, CE et CN
Votations finales sur le volet 1a

Premier examen du volet 1b au Conseil national
Examen du volet 1b au Conseil des Etats
Procédure d'élimination des divergences du volet 1b
Votations finales sur le volet 1b
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Im Rahmen der Änderung des Medizinalberufegesetzes und des Heilmittelgesetzes und
basierend auf dem neuen Verfassungsartikel zur medizinischen Grundversorgung
übertrug das Parlament den Apothekerinnen und Apothekern zusätzliche Aufgaben zur
Kostendämpfung und Qualitätssicherung in der medizinischen Grundversorgung. Im
September 2018 verlangte Ruth Humbel (cvp, AG) in einer Motion, dass diese neuen
Leistungen und Aufgaben nun auch im KVG abgebildet werden sollten und in der Folge
auch in einem Tarifvertrag zwischen Apothekerinnen und Apothekern und den
Krankenversicherungen geregelt werden könnten. Der Bundesrat lehnte eine einseitige,
unbegrenzte Erweiterung der durch die OKP übernommenen Leistungen aufgrund der
zu befürchtenden Mengenausweitung ab. Er kläre aber im Rahmen einer Motion der
SGK-NR (Mo. 18.3387) ab, wie nichtärztliche Leistungserbringende weitergehende
Leistungen zulasten der OKP erbringen könnten als bisher. Im Rahmen dieser Prüfung
beantragte er die Annahme der Motion Humbel, wobei ihm der Nationalrat in der
Wintersession 2018 stillschweigend zustimmte. 5

MOTION
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2018 lösten Zeitungsberichte darüber, dass eine Krankenkasse im Tessin das
Krebsmedikament zur Behandlung eines zwölfjährigen Jungen nicht übernehmen wolle,
da dieses für die Behandlung von Kindern nicht zugelassen und bei der Schweizer
Arzneimittelbehörde nicht registriert sei, in der Öffentlichkeit Empörung aus. In der
Folge entschied sich die Krankenkasse, die Kosten dennoch zu übernehmen. Damit war
aber ein allgemeines Problem ans Licht gelangt: Fast 80 Prozent der Medikamente, die
in der Kinderonkologie eingesetzt würden, seien nicht für Kinder zugelassen, war den
Medien zu entnehmen. Wegen der geringen Fallzahlen habe die Pharmaindustrie kein
Interesse an entsprechenden klinischen Studien, weshalb die Zulassung fehle. 

Im Oktober 2018 nahm auch das Parlament den Vorfall auf: Die SGK-NR reichte ein
Postulat ein, mit dem die Vergütung von Medikamenten für krebskranke Kinder
untersucht werden sollte. Der zu verfassende Bericht sollte die Voraussetzungen für
eine Übernahme durch die Krankenkassen, Rückerstattungsmöglichkeiten für Kosten
von im Ausland, nicht aber in der Schweiz zugelassenen Medikamenten sowie
Möglichkeiten zur Vermeidung der Ungleichbehandlung durch die verschiedenen
Krankenkassen bei der Kostenübernahme von sogenannten Off-Label-Use-
Medikamenten, also Medikamenten, die nur für Erwachsene zugelassen sind,
untersuchen. Die Problematik sei bei Kindern besonders gross, da aufgrund der
geringen Anzahl Krebsfälle nur wenige spezifische Medikamente auf den Markt gebracht
würden, erklärte die Kommission. Der Bundesrat verwies auf die geplante Evaluation
der Umsetzung der Arzneimittelvergütungen durch das BAG und den entsprechenden
Passus in der KVV. Nach Abschluss dieser Evaluation könne der Bundesrat einen
entsprechenden Bericht ausarbeiten, erklärte er. Stillschweigend nahm der Nationalrat
das Postulat in der Frühjahrssession 2019 an. 6

POSTULAT
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) Amtl. Bull. StR, 1992, S. 840 ff. und 856 ff.; Presse vom 25.9. und 29.9.92.
2) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 1849 ff.; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 1059 ff., A. Dummermuth, Selbstdispensation: Vergleich und
Auswirkungen unter besonderer Berücksichtigung der Kantone Aargau und Luzern, Lausanne (IDHEAP) 1993; TA, 13.9.93; SGT,
7.10.93; BZ, 13.12.93., Bund, 11.5., 7.8., 23.10., 27.10., 3.11. und 10.12.93; NZZ, 12.7.93.
3) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 566 und 1862 f.
4) AB NR, 2013, S. 508.
5) AB NR, 2018, S. 2211
6) AB NR, 2019, S. 353; AZ, LZ, 19.7.18; TA, 21.7.18, 14.5.19
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